
V. Kapitel
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 126

(1) Nach Inkraftsetzung dieser Verfassung werden die Gesetze 
ausschließlich von den in dieser Verfassung vorgesehenen ge
setzgebenden Körperschaften des Bundes und der Länder be
schlossen.

(2) Als Bundesrecht g ilt dasjenige Recht der Deutschen Demo
kratischen Republik fort, dessen Gegenstände nicht in der aus
schließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Länder liegen.

(3) Als Landesrecht g ilt dasjenige Recht der Deutschen Demo
kratischen Republik fort, dessen Gegenstände zur ausschließli
chen Gesetzgebungsbefugnis der Länder gehören. Für eine Dau
er von vier Jahren vom Inkrafttreten dieser Verfassung an kön
nen die Länder dieses Landesrecht nur gemeinsam und mit 
Zustimmung der Länderkammer ändern, ergänzen oder aufhe- 
ben. Bis zum ersten Zusammentritt der Länderkammer kann die 
Volkskammer als Landesrecht fortgeltende Rechtsvorschriften 
ändern, ergänzen oder außer Kraft setzen.

Artikel 127

(1) Recht der Deutschen Demokratischen Republik g ilt nach 
Maßgabe dieses Artikels fort, soweit es dieser Verfassung nicht 
widerspricht.

(2) Die Rechte gemäß den Artikeln 8 Absatz 2, 21 Absatz 4, 23 
Absatz 3, 26 und 27 Absatz 3 Satz 4 bestehen bis zur Anpassung 
des geltenden Rechts an diese Verfassung nur in dem zum 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bestehenden Umfang; die Anpas
sung muß spätestens am 31. Dezember 1990 vollzogen sein.

(3) Anlagen, die entgegen den Bestimmungen des Artikels 33 
Absätze 2 und 3 Gefährdungen oder Beeinträchtigungen der 
natürlichen Umwelt verursachen, können für fünf Jahre vom In
krafttreten dieser Verfassung an weiter betrieben werden, so-
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